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Niederschrift 
I. Öffentlicher Teil 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Ordnung und 
 Sicherheit  

Ort: Stadthaus, Erich Kästner Platz 1, 03046 Cottbus, 
 Ratssaal 

Datum 09.10.2025 

Beginn 17:00 Uhr 

Ende 19:30 Uhr 
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Stadtverwaltung Cottbus/Chóśebuz 14.10.2025 

Tagesordnung (Stand: 00.00.0000) 

 

I.            Öffentlicher Teil 
 

1. Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit 

3. Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den 
öffentlichen Teil der letzten Sitzung 

4. Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung 

5. Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung 

5.1. Nachfrage zur Anfrage EWA -72/25 Ersatzpflanzungen vom 13.05.2025 

6. Berichte und Informationen 

6.1. Information zum Nutria- und Biberaufkommen 

6.2. Information zu Präventivmaßnahmen von Nutria im Stadtgebiet 

6.3. KatzenschutzVerordnung - aktueller Stand und DatenerhebungsApp 

7. Vorlagen der Verwaltung 

7.1. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe der Stadt 
Cottbus/Chósebuz (Friedhofsgebührensatzung) 
Vorlage: II-016/25 StVV 

7.2. 1. Änderungssatzung zur Satzung über die auf den Wochenmärkten der Stadt 
Cottbus/Chósebuz zu entrichtenden Marktgebühren (Marktgebührenordnung) 
Vorlage: III.1-012/25 StVV 

8. Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung 

9. Sonstiges 

II.            Nicht öffentlicher Teil 
 

1. Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den 
nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung 

2. Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung 

3. Berichte und Informationen 

4. Vorlagen der Verwaltung 

4.1. Bau und Finanzierung eines Funktionsgebäudes der Integrierten Regionalleitstelle 
Lausitz, Standort Feuerwache I, Dresdener Straße, Stadt Cottbus/Chósebuz 
Vorlage: III.1-011/25 StVV 

5. Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung 
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6. Sonstiges 

7. Schließung der Sitzung 

 
 

Anwesenheitsliste 
 
Vorsitz 
Herr Georg Simonek,  
 
1. stellvertretender Vorsitz 
Herr Thomas Knott,  
 
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung 
Herr Dr. Wolfgang Bialas (stellvertretend für Anke Schulz) , Herr Benjamin Hantschke, Frau 
Janine Schollbach (stellvertretend für Herr Lars Katzmarek), Herr Ramiro Lehmann, Herr Felix 
Kotzur (stellvertretend für Herrn Manjouneh), Herr Frank Mittag, Herr Michael Rabes 
(stellvertretend für Erik Rothe), Herr Dr. Hans Ulrich Wünsch,  
 
Sachkundige/r Einwohner/in 
Frau Marina Bußmann, Frau Dr. Stefanie De Graaf, Herr Konstantin Gorodetsky, Frau Viktoria 
Hänelt, Herr Josef Kauczor, Herr Sebastian Kunath, Herr Frank Prätzel, Herr Peter Sohst 
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Abarbeitung der Tagesordnung 

TOP 1  
Eröffnung der Sitzung 
Herr Simonek eröffnet die Sitzung und begrüßt die Gäste am Livestream. 
 
 
TOP 2  
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit 
Die Ladung zur Sitzung erfolgte Ordnungsgemäß. Es sind zunächst 9, später 10,  
stimmberechtigte Mitglieder anwesend. 
 
TOP 3  
Entscheidung über vorgebrachte Einwendungen gegen die Niederschrift über den 
öffentlichen Teil der letzten Sitzung 
Es sind keine Einwände zur Niederschrift der letzten Sitzung eingegangen. Die Niederschrift 
gilt damit als bestätigt. 
 
TOP 4  
Bestätigung der Tagesordnung der Sitzung 
Der Vorsitzende teilt mit, dass TOP 5.1 verschoben werden soll und wird unter Sonstiges 
vorgetragen, da Frau Mohaupt sich verspätet und bei dieser Anfrage persönlich 
angesprochen wurde. Sie möchte daher auch darauf reagieren. 
 
Herr Simonek teilt mit, dass es unter Sonstiges zudem drei  Informationen gibt. 
 
TOP 9.1 Information zur Floating PV Anlage auf dem Cottbuser Ostsee  
 
TOP 9.2 Information zur Novembersitzung des Ausschusses für Umwelt, Ordnung und 
Sicherheit 
 
Und im Nichtöffentlichen Teil 
 
TOP 6.1 Information über die Task Force Sicherheit an Schulen 
 
Alle stimmen den Änderungen zu. 
 

 
TOP 5  
Anfragen aus der Stadtverordnetenversammlung 
 
TOP 5.1  
Nachfrage zur Anfrage EWA -72/25 Ersatzpflanzungen vom 13.05.2025 
Dokument:   
Vorstellung Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen 
Frau Zimmermann (Teamleiterin Grünflächenunterhaltung) 
 
Wird unter 9. SONSTIGES behandelt. 
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TOP 6  
Berichte und Informationen 
 
TOP 6.1  
Information zum Nutria- und Biberaufkommen 
Dokument:   
Vorstellung Wasser- und Bodenverband 
Herr Krüger 
 
Herr Krüger stellt TOP mittels Präsi (Anlage 1) vor. 
 
Herr Kotzur betritt stellvertretend für Herrn Manjouneh den Ausschuss. 
 
Fragen 
 

o Frau Hähnel 
Wie ist der aktueller Stand der Schwanzprämie? 
Antwort:  

• Anfang des Jahres aufgehoben 

• Jäger hatten Bedenken steuerliche Absetzung 
 
 

o Herr Rabes 
Bei der Reproduktionsrate ist dies nicht ein permanentes hinterher rennen?  
Antwort:  

• Durch die 38 Entnahmen ist bisher Ruhe eingekehrt. 
 

o Herr Sohst 
Danke an Wasser- und Bodenverband für die regelmäßige Kontrolle. Man merkt die 
Veränderung bei uns in der Gartensparte am Mohrgraben.  

 
o Dr. Wünsch 

Eingriff on Wasserkreislauf. Biber nagen Bäume wo es gefährlich werden kann für z.B. 
Spaziergänger. Kann irgendetwas gegen die Biber getan werden unter den jetzigen 
Gegebenheiten. 
Antwort:  
Der Biber markiert zuerst den Baum und nagt die Rinde ab. Wenn er beginnt den 
Baum anzunagen hilft nur noch eine Estrichmatte und ringsherum einzuzäunen. Dann 
ist der Baum sicher. 
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TOP 6.2  
Information zu Präventivmaßnahmen von Nutria im Stadtgebiet 
Dokument:   
Vorstellung Fachbereich Umwelt und Natur 
Herr Matk (Sachbearbeiter Untere Jagd- und Fischereibehörde/Gewässer 2. Ordnung) 
 
Herr Matk trägt die Information mittels Präsentation (Anlage 2) vor. 
 
Fragen 
 

o Frau Hähnel 
Wenn Schwanzprämie in Spree Neiße gut geklappt hat, warum wird diese nicht in 
Cottbus wieder aufgenommen? 
Antwort Herr Matk 
- Ist auch eine Geldfrage 
- werden positiv in Zukunft schauen 
- werden Gespräch mit Jägern suchen 
- Jäger werden auch angefeindet, wenn diese im Stadtgebiet Nutria entnehmen 

 
Herr Böttcher ergänzt: 
- Prämie zusätzlicher Anreiz 
- Jäger motivieren Jagd nachzugehen 
- Schilder sollen gestellt werden, damit Bürger erkennen, nicht zu füttern 

 
o Herr Johst 

Dürfen auch dritte Lebendfallen aufstellen?  
Antwort Herr Matk 
- Sachkunde erforderlich 
- Jäger oder Verband 

 
 
 
TOP 6.3  
KatzenschutzVerordnung - aktueller Stand und DatenerhebungsApp 
Dokument:   
Vorstellung Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa 

➢ Herr Lalk (Dezernent Landkreis Spree-Neiße - Planung, Bau, Umwelt, Kataster, 
Landwirtschaft und Veterinärwesen 

 
➢ Herr Dr. Kröber (Tierarzt Landkreis Spree-Neiße) 

 
➢ Frau Freitag (amtliche Tierärztin Landkreis Spree-Neiße) 

 
Top wird durch Herrn Dr. Kröber mittels Präsentation (Anlage 3) vorgestellt. 
 
Fragen 
 

o Herr Kotzur 
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Ist diese App nötig um KatzenschutVerordnung zu erlassen? Worauf basiert, dass es 
gemacht werden muss? 
Antwort Lalk 
- App ursprünglich für Schweinepest verwendet 
- Für Verordnung Nachweis erforderlich, der uns berechtigt Eingriff beim Tierhalter 

durchzuführen 
- In SPN wenn App abgeschlossen, wird KatzenschutzVerordnung kommen müssen, 

dann Absprache mit umliegenden Landkreisen/CB 
Nachfrage Herr Kotzur 
Beispiel Frankfurt Oder. Gibt es Grenzwert, ab hier muss eine 
Katzenschutzverordnung erlassen werden? 
Antwort 
- FFO – kann ich nicht sagen, warum entstanden 
- Es geht hier um Freigängerkatzen (also die einen Besitzer haben) 

 
o Herr Sohst 

Die Frage ist, ob Cottbus sich die Freiwilligkeit noch leisten kann. 
 

o Herr Rabes 
Warum liegen für Cottbus keine Daten vor? Wer muss das liefern? Benötigt man eine 
Notlage?  
Antwort Dr. Kröber 
- Daten auch von Tierheimen, Datenrückfluss noch nicht so wie wir uns vorstellen 
- Wer hat nicht geliefert? Cottbuser Tierheime 

Antwort Frau Freitag 
- Es wurden Tierheime und Ordnungsämter angeschrieben 
- Wo sind Hotspots? 
- Von Einigen Ordnungsämtern keine Meldung, einige sehen keine Probleme (aus 

Cottbus gibt’s Daten, diese aber noch nicht hier in Präsi enthalten) 
 
Frau Schmidt, eine Bürgerin, bekommt das Rederecht. Es wird ihr Einverständnis schriftlich 
eingeholt, dass sie der Aufzeichnung des Streams zustimmt.  
 

o Frau Schmidt: 
- warum werden immer Gründe gegen KatzenschutzVerordnung gesucht 
- Bitte um Kontaktaufnahme bei Kommunen, wo dies schon geschafft wurde  
- Es sind zwei Damen aus Gallinchen im Publikum, die Problem vor der Haustür 

haben 
- bietet an zu helfen, damit nicht weitergeschoben wird 

 
Antwort Herr Lalk 
- verabredet Datenerfassung zu machen 
- helfen können sie in dem Sie Daten erfassen, melden, wo liegen Schwerpunkte 
- Etwa 200 Euro für Kastration ist viel Geld für manche, ist auch abzuwägen 

 
Herr Simonek schlägt vor, einen Tierheim Vertreter einzuladen, sein Standpunkt mitteilen. 
Ein Problem in Cottbus ist erstmal so offensichtlich nicht bekannt. 
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o Frau Schmidt 
Es gibt zwar keine Datenlage.  
- Jedes Jahr gibt es in Social Media, etc. Meldung mit selben Problem  
- Zuviel Katzen im Tierheim, aber kein Problem mit Katzen – dies beißt sich 

 
o Herr Gorodetsky 

- Schließt sich an 
- Wie sind Zahlen der Tierheime 
- Appelliert sich an anderen Kommunen zu orientieren und umzusetzen 

 
Antwort Herr Lalk  
- Liegt bisher daran, dass keine Kommune in Brandenburg eine 

KatzenschutzVerordnung hat 
 

Antwort Dr. Kröger 
- wir sind am aktivsten  
- Viele Kommunen/Landkreise sehr skeptisch 
- Katzenschutzverordnung müsste dann aber auch kontrolliert werde (Bußgelder) – 

wie umsetzen 
 

o Frau Hänelt 
- Wie valide ist Datenlage, wenn jeder in App eintragen kann 
- Selbst wenn Verordnung da, wie wird umgesetzt 
- Wie Katzenbesitzer dazu bringen, Katze zu kastrieren 

 
Antwort Herr Lalk 
- Bereits aufgenommene Katze mit Bild, bedarf noch nicht Unterscheidung 
- Hinsichtlich Umsetzung, bisher nicht geklärt, großer Aufwand keine Lösung bisher 

 
o Frau De Graaf  

Wie heißt die App? Kann jeder zugreifen? Gab es eine Kampagne dazu? 
Antwort 
- Wird nachgereicht mit Protokoll (Nachtrag Name App: ArcGIS Quick Capture) 

 
o Herr Dr. Wünsch 

- Unverhältnismäßig auf Individualrecht 
- Was geht das Amt an, was ich mit Katze machen 
- Auch finanzielle Frage 

 
o Herr Gorodetsky 

- Eigentum verpflichtet 
- Volles Tierheim 

 
Frau Köhler, eine Bürgerin aus Gallinchen erhält das Rederecht. Es wird ihr Einverständnis 
schriftlich eingeholt, dass sie der Aufzeichnung des Streams zustimmt 

o Frau Köhler 
- Hat über 30 Katzen eingefangen 
- Ins Tierheim gebracht, kastriert (durch Tierheim Kosten übernommen) 
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- Es werden immer mehr Katzen ausgesetzt 
- Katzen durch Inzucht krank, Tierheim nimmt Katzen nicht an, da voll 
- Hat selbst daher mehrere Katzen auf dem Hof aufgenommen 
- Plädiert nicht nur für Kastration, sondern zudem Meldepflicht 
- Man kann Versicherung abschließen, welche Kosten für Kastration übernehmen 
- Kosten für Verletzungen der Hauskatzen durch Streunerkatzen sind teurer als 

einmalige Kastration 
 
Herr Simonek lässt festhalten: Herr Linke aus dem Tierheim soll geladen werden und dann 
Wideraufruf im AUOS zu gegebene Zeit. Es sollte die Datenlage verbessert werden um das 
Thema einer Katzenschutzverordnung abschließend klären zu können. 
 
 
TOP 7  
Vorlagen der Verwaltung 
 
 
TOP 7.1  
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe der Stadt Cottbus/Chósebuz 
(Friedhofsgebührensatzung) 
Dokument: II-016/25 StVV 
Vorstellung Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen 
Herr Kersten (amt. Teamleiter Friedhöfe) 
 
Herr Kersten stellt die Vorlage mittels Präsentation (Anlage 4) vor 
 
Fragen 
 

o Dr. Wünsch 
Fragt nach den Zahlen für 2021 und 2022? 
Antwort Herr Kersten 
- 2024 1134 
- 2023 1241 
- 2022   1313 
- 2021   1305 
- Dies sind aber nicht die Sterbezahlen der Stadt Cottbus, sondern Fallzahlen der 

Beisetzungen bzw. Anzahl der Bestattungen  auf Cottbuser Friedhöfen. 
 
Nachfrage Dr. Wünsch 
Wie waren die Zahlen  2019 und 2020? 
- 2019    1134 
- 2020    1224 
 

o Herr Gorodetsky 
Wie sind die Auswirkungen der Erhöhungen auf Übernahme der Bestattungskosten 
bei Bedürftigen? 
Antwort Herr Kersten 
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- Bei dem Thema wird nicht von Bestattungsinstituten gesprochen, sondern von 
ordnungsamtlichen Bestattungen 

- Ordnungsamt übernimmt Kosten 
- Satzung gilt für das Ordnungsamt ebenso 

 
Herr Gransalke ergänzt 

- Wenn die Frage sich auf Bedürftige bezieht, die sich Bestattungen nicht leisten 
können, das Sozialamt bietet Möglichkeit über Bestattungsbeihilfe. Sozialamt 
übernimmt dann auch einen Teil der Bestattungskosten, also auch die Erhöhung. 

 
o Herr Dr. Bialas 

- Unterhaltung Friedhöfe fast 750.000 Euro  (hauptsächlich Leistungen des 
Eigenbetriebes GPC) 

- Leistungsvergütung an Unternehmen knapp über 260.000 Euro – kann dann nicht 
GPC sein - wer ist das? 

- Sachverständigerkosten 29.000 Euro  
- Müssen über sehr großzügige Nutzung von Gutachter etc. generell unterhalten/ 

HH Lage 
 

Antwort Herr Kersten 
- Bei Unterhaltung der Friedhöfe von knapp 744.000 Euro Pflege Friedhöfe Süd, 

Nord und Madlow  des Eigenbetriebes inkludiert – das sind knapp 400.000 Euro  
- Posten 281.000 Euro Leistungsvergütung an Unternehmen sind Bestatterleistung 

der GPC und Betreuung der Feierhalle 
- Sachverständigenkosten betrifft die Erledigung von Baumgutachten und 

Standfestigkeitskontrollen welche laut Unfallverhütungsvorschriften einmal 
jährlich gemacht werden müssen – also keine Beraterkosten 

 
o Herr Hantschke 

- Paragraph  4c2 Tontechnik auch teurer geworden 
- Dieser Punkt taucht auf jeder Rechnung auf auch wenn man nicht benutzt. 

Warum ist das so? 
- Trägerleistung Urnenbeisetzung immer mit inbegriffen. Es gibt 

Bestattungsunternehmen die diese Leistung auch anbieten würden. Ist 
angedacht, dies zu ändern? 

 
Antwort Herr Kersten  
- Beim Thema Tontechnik: Man muss unterscheiden, beim Südfriedhof ist dies eine 

Besonderheit 
- Hinweissystem am Rednerpult - Klingel betätigt (damit Bestatter wissen, 

Trauerfeier gleich vorbei) 
- Nicht auf jeder Rechnung, sondern nur bei Südfriedhof 
- Nirgends anders vorhanden 
- Frage 2 
- Trägerleistungen werden von GPC durchgeführt 
- Leistungsvereinbarung aus 2017 – diese besagt, dass alle Bestattungsleistungen 

an allen Friedhöfen durch GPC durchgeführt werden müssen  
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- Weil nicht durch GPC bei allen leistbar, daher aktuelle nur  auf Süd-, Nord- und 
Ströbitzer Friedhof  

- Bei anderen Friedhöfen macht Bestattungsinstitut 
- Paragraph 10 Gebührensatzung besagt, man kann sich an Leistungen Dritter 

bedienen 
- Wir werden immer wieder gefragt, ob private Angehörige Urne tragen dürfen, 

laut § 7 Friedhofssatzung nicht möglich – da bedarf es Zulassung, und Einhaltung 
Unfallverhütungsvorschrift 

 
 

o Frau Kühl 
- Seniorenbeirat 
- Wie verändern sich die Preise? Es liegt keine Synopse vor. 

Antwort Herr Kersten 
Anlage 1 Zusammenstellung der Veränderungen 

 
 
zur Beschlussfassung empfohlen  
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 
 
TOP 7.2  
1. Änderungssatzung zur Satzung über die auf den Wochenmärkten der Stadt 
Cottbus/Chósebuz zu entrichtenden Marktgebühren (Marktgebührenordnung) 
Dokument: III.1-012/25 StVV 
Vorstellung Fachbereich Ordnung und Sicherheit 
Herr Land (Servicebereichsleiter Gewerbeangelegenheiten) 
 

- Im zweijährigem Rhythmus vorzunehmen 
- Kosten die wir ausgeben auch erwirtschaften 
- 3 Faktoren für Erhöhung 
- 2,76 Euro neue Gebühr resultiert aus Unterdeckung 2023 und 2022 
- 1. Allgemeine Kostensteigerung 
- 2. Erhöhung Tariflöhne 
- 3. Wenig neue Wochenmarkthändler, Auslastung immer schwieriger 

(Randbereiche schwieriger) 
- Kostendeckend nicht gewinnbringende Einrichtung 

 
Fragen  
 

o Frau Hähnel 
Warum nicht Unterscheidung zwischen landwirtschaftlichen oder einheimischen oder 
klassischer Händler? 
Antwort Herr Land 
- kann nicht berücksichtigt werden 
- RPA würde sagen, einheitliche Gebühr für Cottbuser Wochenmarkt als öffentliche 

Einrichtung 
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o Dr. Bialas 
- Halte es für zweckmäßig, möglicherweise Neuordnung Wochenmarkt nachdenken 
- Spremberger Straße nur noch  50% zu früher 
- Markt am Mittwoch  und Samstag wird gut angenommen, brauchen wir 3. Tag? 
- Anregung konzeptionell für nächstes Jahr nachdenken 

 
Antwort Herr Land 
- Wochenmarkt Sprem Frequenzbringer für Geschäfte 
- Händler finden kein Personal 
- Müssen uns evtl. von langen Marktzeiten verabschieden 
- Haben Ideen und prüfen 

 
 

o Herr Rabes 
- Gebühr ist für Tag des Marktes. Wenn Markt eingekürzt trotzdem selbe Gebühr. 
- Wo kommt die Kostensteigung für tarifl. Beschäftigte her? Beschäftigte Stadt die 

anteilsmäßig für Planung Markt zuständig? 
Antwort Herr Land 
- Marktmeister 
- Anteil muss umgelegt werden 
- Im Winter nicht mehr alle Flächen 

 
Nachfrage Herr Rabes: 
- Kosten für Stände – müssen Marktteilnehmer einmal einreichen?  

Antwort Herr Land  
- Es gibt Tageszulassung aber auch Marktzulassung über längeren Zeitraum (dann 

Präsenzpflicht) 
- Bsp. Gemüsehändler, zahlt genutzte Fläche (im Winter weniger) 

 
 
zur Beschlussfassung empfohlen  
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   
 
 
TOP 8  
Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung 
 
TOP 9  
Sonstiges 
 
TOP 5.1 wird nachgeholt: 
 
5.1 Nachfrage zur Anfrage EWA -72/25 Ersatzpflanzungen vom 13.05.2025 
 
Frau Zimmermann stellt die Antwort vor und zeigt den Bereich mittels Karte (Anlage 5) 
 
Die Antwort wird dem Protokoll (Anlage 6) beigefügt. 
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Fragen 

o Herr Sohst 
- Wir haben uns als Umweltausschuss vor etwa 1,5 Jahren über die Rückschnitte 

vor Ort überzeugt 
- Es war eine sachgerechte Ausführung 

 
9.1 Information zur Floating PV Anlage auf dem Cottbuser Ostsee 
Vorstellung Fachbereich Umwelt und Natur 
Herr Stephan Böttcher (Fachbereichsleiter) 
 
Herr Böttcher stellt mittels Präsentation (Anlage 7) vor. 
 
Fragen 
 

o Herr Sohst 
- Im Fokus Vergrößerung der Anlage durch LEAG? 
- Wann mit Inbetriebnahme zu rechnen? 

 
Antwort Frau Mohaupt 
- Nein es sind keine Anträge auf Ausweitung der Genehmigung vorliegend 
- Im vergangenen Jahr Beschluss zur Freiflächen PV 
- Von kommunalpolitischer Seite 1% Begrenzung vorgenommen worden  

 
Antwort Herr Böttcher 
- Inbetriebnahme bisher nicht bekannt 

 
o Herr Simonek 

- Gibt es Erfahrungsberichte? Die LEAG teilt mit aus Platten kann nichts austreten? 
Werden die Platten geprüft? 
 

Antwort Herr Böttcher 
- Nach Stand der Technik, gibt es Bewertungen wie Module beschaffen sein 

müssen, welche den ganzen Tag Wasser ausgesetzt sind 
- Es gibt auch woanders bereits Installationen auf Wasser 

 
o Frau De Graf 

Weiß man schon ob es Pläne gibt, zur Änderung der Konstruktion. Um Schäden in 
Zukunft zu verhindern? 

 
Antwort Herr Böttcher 
- Soll nach wie vorher installiert werden 
- Mit vorgeschalteter Wellenbrecher Schutz der Anlage zu gewährleisten  

 
o Herr Dr. Wünsch 

Wie kommt man auf Idee zu bauen ohne Stromanschluss? 
Antwort Herr Böttcher 
- Strom wird bei Inbetriebnahme vorrätig sein 
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- Stromanschluss erforderlich 
- Schaden entstanden vor Inbetriebnahme 

 
9.2 Information zur Novembersitzung des Ausschusses für Umwelt, Ordnung und 
Sicherheit 
 

• Novembersitzung aufgrund des Filmfestivals, wie bereits im vergangenen Jahr, in der 
Feuerwehr Cottbus (Dresdener Straße)  

• Der genau Raum wird mit Versenden der TO bekannt gegeben 

 
 
Herr Simonek beendet den öffentlichen Teil der Sitzung um 19:30 Uhr und lässt 
Nichtöffentlichkeit herstellen. 
 
 
Cottbus/Chóśebuz, 28.10.2025 
 
gez. 
Georg Simonek 
Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Ordnung und Sicherheit 
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